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Anfrage gemäß § 4 Abs. 4 der Hauptsatzung für die Landeshauptstadt Schwerin  
Betreff: Verpackungsabfall auf ALBA-Gelände 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Badenschier,  

bereits Anfang dieses Jahres habe ich im Ausschuss für Umwelt, Gefahrenabwehr und 
Ordnung auf die Vermüllung hinter der Firma ALBA in Schwerin am Ziegeleichteich auf-
merksam gemacht. Der Großteil des Mülls wurde zwischenzeitlich entfernt; es liegen je-
doch noch immer Verpackungen zwischen den Sträuchern und Bäumen. Die SVZ (sowie 
weitere Medien) berichtete bereits über die benannte Situation, siehe Anlage. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
  
1. Was gedenkt die Verwaltung zu tun, um die Vermüllung in diesem Bereich zu verhin-
dern?  

 
2. Wurden der Firma ALBA diesbezüglich Auflagen oder ähnliches erteilt? Wenn ja, wel-
che?  
 
3. Werden durch die Verwaltung regelmäßig Kontrollen in dem müllbelasteten Bereich 
durchgeführt? Wenn ja, in welchem Zyklus und mit welchem Ergebnis? 
 
     
Mit freundlichen Grüßen 

 
Manfred Strauß 
Fraktionsvorsitzender 

Abs. Fraktion Unabhängige Bürger | Am Packhof 2-6 | 19053 Schwerin 

 
Landeshauptstadt Schwerin 
Herrn Oberbürgermeister 
Dr. Rico Badenschier 
- im Hause - 
 

Schwerin, 01. August 2023 
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Anlage: 
 
 

 
 

 



 

 

Landeshauptstadt SchwerinDer OberbürgermeisterSDSPF 11 10 4219010 Schwerin 

    Der Oberbürgermeister 

 

 
 
Fraktion Unabhängige Bürger 
Fraktionsvorsitzenden 
Herrn Manfred Strauß 
-im Hause- 

Dezernat III 
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen 
 
 
 
Hausanschrift: Eckdrift 43-45,19061 Schwerin 
Zimmer:  
Telefon: 0385 633 1500 
Fax: 0385 633 1702 
E-Mail: Ilka.wilczek@sds-schwerin.de 

     
Ihre Nachricht vom/Ihr Zeichen Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen Ansprechpartner/in Datum 

01.08.2023  Frau Wilczek 28.08.2023 

 
 
Anfrage gemäß § 4 Abs. 4 der Hauptsatzung für die Landeshauptstadt Schwerin 
Betreff: Verpackungsabfall auf ALBA-Gelände 
 
 
Sehr geehrter Herr Strauß, 
 
bzgl. Ihrer Anfrage haben wir das StALU WM zuständigkeitshalber um Stellungnahme gebeten. 
 

1.    Was gedenkt die Verwaltung zu tun, um die Vermüllung in diesem Bereich zu 
verringern? 

2.    Wurden der Firma ALBA diesbezüglich Auflagen oder Ähnliches erteilt? Wenn ja 
welche? 

3.    Werden durch die Verwaltung regelmäßig Kontrollen in dem müllbelasteten Bereich 
durchgeführt? Wenn ja, in welchem Zyklus und mit welchem Ergebnis? 

 
 
zu 1.  
Bei der Anlage der Firma ALBA handelt es sich um eine nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) genehmigungsbedürftige Anlage. Zu den Betreiberpflichten einer solchen Anlage 
gehört unter anderem auch die Gewährleistung eines sauberen Umfeldes um das Anlagengelände 
und die Vermeidung, dass Abfälle aus dem Anlagenbereich in das nähere Umfeld gelangen. 
Dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (StALU WM) ist der 
Umstand der Vermüllung des Uferbereiches des Ziegeleiteiches bekannt und es wurden schon 
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Anlagenbetreiberin umgesetzt.  
 
zu 2. 
Auflagen wurden diesbezüglich nicht erteilt und sind auch nicht nötig. Wie schon zur Frage 1 
dargestellt gehört es zu den Pflichten eines Betreibers für ein sauberes Umfeld um seine Anlage 
Sorge zu tragen. Seit Bekanntsein der Problematik werden regelmäßige Begehungen und wenn 
erforderlich Reinigungsmaßnahmen durch die Betreiberin durchgeführt.  



- 2 - 
 

Mit Datum vom 21.06.2023 wurde dem Antrag der Betreiberin stattgegeben, die betreffenden 
Abfälle in einem neuen Lagerbereich unter einer Dachfläche in Verbindung mit Netzen zu lagern. 
Die Erfolgsaussichten dieser Maßnahme konnten durch das StALU WM schon an einem anderen 
Anlagenstandort beobachtet werden, an dem gleichartige Probleme auftraten. 
 
zu 3.  
Durch die Genehmigungsbehörde werden entsprechend eines Überwachungsprogramms 
Regelüberwachungen durchgeführt. Diese finden im Intervall alle 3 Jahre statt. Zusätzlich werden 
bei dieser Anlage anlassbezogene Überwachungen vorgenommen, welche unzyklisch und ohne 
Ankündigung erfolgen. 
Bei den bisherigen Überwachungen konnte festgestellt werden, dass die Vermüllung existiert und 
die Betreiberin bestrebt ist dem entgegenzuwirken. So hat sich der Zustand im Umfeld der Anlage 
deutlich verbessert. 
 
Ergänzend ist seitens des Fachdienst Umwelt festzustellen, dass sich trotz der Absammelaktion 
der ALBA noch immer Müllreste im Uferbereich befinden. Zur Beseitigung dieser Reste ist es 
unumgänglich die gemäß § 20 NatSchAG MV geschützten Ufergehölze zumindest in Teilbereichen 
zurückzuschneiden. Hierbei ist es geplant die Gehölze lediglich auf den Stock zu setzen, so dass 
ein Wiederaustreiben im Frühjahr möglich ist. Als Bedingung für die Genehmigung derartiger 
Eingriffe hatten wir in einem Abstimmungstermin mit der Betriebsleitung der ALBA Nord die 
Umlagerung der Leichtverpackungen gestellt.  
Da dies nun erfüllt ist, werden wir im nächsten Schritt den aktuellen Zustand erheben und 
gemeinsam mit ALBA-Betriebsleitung abstimmen, in welchen Teilbereichen die Müllbeseitigung 
erforderlich ist, in welchem Umfang die Ufergehölze „Auf den Stock“ gesetzt werden und welche 
Technik zur Umsetzung eingesetzt wird. Die Eingriffe in Gehölze werden zum Schutz wildlebender 
Tiere und Pflanzen frühestens ab dem 01.10.2023 beginnen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Rico Badenschier 
Oberbürgermeister 
 

 


